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Einziehung von Teilflächen der öffentlichen Straßenfläche Gemarkung Altengeseke 

Flur 2 Flurstücke 742 und 551 

 

Die Teilflächen der öffentlichen Straßenflächen Gemarkung Altengeseke Flur 2 Flurstücke 

742 und 551 mit einer Größe von 21 qm und 182 qm werden für den öffentlichen Verkehr 

nicht mehr benötigt und sollen daher eingezogen und veräußert werden. Für die im Lageplan 

gekennzeichneten Flächen liegt ein Antrag auf Erwerb bei der Gemeinde Anröchte vor. 

Dieses Vorhaben der Einziehung wird gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23.09.1995 in der zurzeit gültigen Fassung 

bekannt gegeben.  

Einwendungen gegen dieses Vorhaben können innerhalb von 3 Monaten, vom Tage der 

Bekanntmachung an gerechnet, schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift bei der 

Gemeinde Anröchte, Hauptstraße 74, erklärt werden.  

Das Rathaus ist montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis dienstags 

von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und donnerstags bis 18:00 Uhr geöffnet.  

Lageplan (ohne Maßstab): 

 

Gemeinde Anröchte 
Als Träger der Straßenbaulast 
 
Anröchte, den 15. September 2021 

gez. S c h m i d t  

Bürgermeister 
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3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und 
Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte vom 15. September 2021 
 
Der Rat der Gemeinde Anröchte hat aufgrund der §§ 7, 8 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 
(GV. NRW. S. 916), und der §§ 21 Abs. 1 und 3 sowie 52 Abs. 2, 3, 4 und 5 des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. 
Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 
(GV. NRW. S. 244), in seiner Sitzung am 14.09.2021 folgende 3. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen 
Feuerwehr Anröchte beschlossen.  
 

§ 1 
 
Die in der Anlage zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei 
Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte aufgeführten Kostentarifen werden wie folgt 
ergänzt:  
 
Fahrzeugart: Standort: Gebühr je Stunde: 
 
Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Anröchte   35,00 € entfällt 
Tanklöschfahrzeug GTLF 8000 Anröchte 100,00 € 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Übereinstimmungserklärung gemäß § 2 Absatz 3 Bekanntmachungsverordnung NRW:  
Der vorstehende Beschluss über den Erlass der Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss 
des Rates vom 14.09.2021 überein. Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen 
(§ 2 Absatz 1 und 2 BekanntmVO NRW). Die vorstehende 3. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen 
Feuerwehr Anröchte wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Gemeinde Anröchte  
Anröchte, den 15. September 2021 
 
gez. S c h m i d t 
 
Bürgermeister 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11866&vd_back=N
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28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Anröchte, Teil A 
  
Bekanntmachung der Genehmigung gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634).  
 
Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in seiner Sitzung am 14.09.2021 die 28. Änderung des 
Flächennutzungsplanes, Teil A beschlossen. Mit Verfügung vom 16.09.2021 AZ:35.02.67.01-
002/2020-004 hat die höhere Verwaltungsbehörde – Bezirksregierung Arnsberg – die 
Änderung gem. § 6 BauGB genehmigt.  
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Die Genehmigung der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teil A wird hiermit gemäß 
§ 6 BauGB öffentlich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde 
Anröchte tritt die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teil A in Kraft.  
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung für das Land NRW wird hiermit 
bestätigt, dass der oben aufgeführte Beschluss mit dem am 14.09.2021 durch den Rat 
gefassten Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der 
Bekanntmachungsverordnung verfahren worden ist. Die 28. Änderung des 
Flächennutzungsplanes, Teil A deren Begründung sowie der Umweltbericht und die 
zusammenfassende Erklärung werden ab sofort zu jedermanns Einsicht während der 
Öffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung Anröchte, Bauamt, Hauptstraße 74, 
bereitgehalten; über ihren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Außerdem stehen die 
Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde Anröchte unter 
https://www.anroechte.de/wohnen-leben/bauleitplanung/ zur Verfügung und können über die 
zentrale Internetseite des Landes NRW https://www.bauleitplanung.nrw.de/ eingesehen 
werden.  
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Gemeinde Anröchte unter 
https://www.anroechte.de/rathaus/amtsblatt/ einzusehen.  
 
Hinweise:  
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,  

 sowie ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Anröchte unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Es wird darauf verwiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen des Flächennutzungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit der 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  



 
Amtsblatt der Gemeinde Anröchte 
 
Nr. 13 26. Jahrgang Seite 64 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für die nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretenen Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
Übersichtsplan: 
 

 
 
Gemeinde Anröchte 
 
Anröchte, den 21. September 2021 
 
 
gez. S c h m i d t 
 
Bürgermeister 


